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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §23 Z1;

Rechtssatz

Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist anzunehmen, wenn sich die Tätigkeit des

Steuerp7ichtigen prinzipiell auf eine unbestimmte Zahl von Personen erstreckt, mag er auch zeitweise nur mit einer

begrenzten Zahl von Personen oder gar nur mit einem einzelnen Auftraggeber in Verbindung treten (Hinweis

Doralt/Ruppe, Steuerrecht7, 42). Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr würde lediglich dann nicht

vorliegen, wenn die Tätigkeit so bescha@en wäre, dass sie ihrer Art nach Geschäftsbeziehungen nur mit einem einzigen

Partner ermöglichte (Hinweis E 26. Juli 2000, 95/14/0161; E 28. November 2001, 98/13/0059).
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